
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/3/23 3Ob5/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1994

Norm

EO §292 b

Rechtssatz

Bei der Herabsetzung des Freibetrages zugunsten von Unterhaltsansprüchen der geschiedenen Gattin ist Einkommen

der jetzigen Gattin nicht zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte

3 Ob 5/94

Entscheidungstext OGH 23.03.1994 3 Ob 5/94

Veröff: SZ 67/47
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